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Resolution 
 
 

der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) 
 
 

aus Anlass der Delegiertenversammlung 
 

 
am 05./06.Oktober 2015 in Ettlingen 
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Für ein Europa der Kommunen und ihrer Bürgerinnen und Bürger 
 
 
 
I. … in dem die Kommunen Partner der EU sind  
 
 
Die Deutsche Sektion des RGRE: 
 
Bi e t e t  der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament  die Partnerschaft im Sinne 
eines Mehr-Ebenen- Regierens (Multi Level Governance) als Instrument einer bürgernahen 
EU an 
 
B e g r ü ß t  die Initiative der EU-Kommission im Rahmen einer urbanen Agenda der EU der 
kommunalen Dimension der EU mehr Beachtung zu schenken, die Kommunen mehr einzube-
ziehen und EU-Maßnahmen stärker auf die Realitäten in den Kommunen abzustimmen  
 
V e r w e i s t  allerdings darauf, dass eine urbane Agenda der EU, die den kommunalen Ge-
gebenheiten in der EU gerecht werden will,  alle Formen kommunaler Gebietskörperschaften 
in der Europäischen Union miteinbeziehen muss 
 
S i e h t  eine unauflösbaren Widerspruch zwischen dem Bemühen der EU, die Kommunen 
und ihre Anliegen stärker in den Blickpunkt zu nehmen, und der Behandlung der Kommunen 
im Europäischen Transparenzregister 
 
H ä l t  darüber hinaus die im Transparenzregister von der EU eingeführte Spaltung in Regio-
nen, von denen nicht erwartet wird, dass sie sich registrieren lassen und Kommunen, von 
denen erwartet wird, dass sie sich registrieren lassen, für absolut inakzeptabel und unhaltbar   
 
Fo r d e r t  daher das Europäische Parlament und die Europäische Kommission auf, die 
Kommunen im europäischen Gesetzgebungsprozess in der ihr zufallenden besonderen Rolle 
anzuerkennen, die vor allem dadurch geprägt ist, dass sich kommunale Gebietskörperschaften 
und ihre Verbände für Gemeinwohlinteressen einsetzen, ihre Vertreter/innen auf der Basis 
eines demokratischen Wahlmandats agieren und sie als dritte Ebene der öffentlichen Verwal-
tung an der Umsetzung von EU-Recht beteiligt sind 
 
F o r d e r t  des Weiteren, die von der EU hinsichtlich der Registrierungserwartungen einge-
führte „Zweiklassengesellschaft“ unter den europäischen Kommunen und Regionen 
umgehend zu beenden    
 
 
II. …in dem zentrale Elemente europäischen Regierens zur Anwendung kommen 
 
 
Die Deutsche Sektion des RGRE: 
 
E r i n n e r t  an die Verankerung der kommunalen Selbstverwaltung im EU-Vertrag, sowie 
an das Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip als elementare Bestandteile einer an 
den Belangen der Bürger und Bürgerinnen orientierten europäischen Politik 
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E r a c h t e t das Versprechen des neuen EU-Kommissionpräsidenten Jean Claude Juncker, in 
großen Fragen Größe und Ehrgeiz zu zeigen und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die tat-
sächlich auf EU-Ebene angegangen werden müssen als begrüßenswerten Ansatz diesen 
Grundsätzen  mehr Beachtung zu schenken.  
 
B e g r ü ß t  das Vorhaben der EU-Kommission, die Rechtsetzung der EU durch eine weitere 
Öffnung der Politikgestaltung transparenter und nachvollziehbarer zu machen und dazu, wie 
in der Mitteilung „Bessere Ergebnisse durch bessere Rechtsetzung –Eine Agenda der EU“ 
(vom 19.05.2015) angekündigt, die Konsultation zu intensivieren und Rechtsetzungsvorhaben 
besser zu begründen. 
 
F o r d e r t  das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten auf, daran mitzuwirken, die 
Agenda der EU-Kommission für bessere Rechtsetzung umzusetzen und fordert, dass ein ent-
sprechenden Ansatz verbindlich beschlossen wird.    
 
 
III….in dem  die Menschen und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen 
 
Die Deutsche Sektion des RGRE: 
 
E r i n n e r t  an die Verpflichtung des EU-Vertrages zur Schaffung eines Binnenmarktes mit 
einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft und der Förderung des 
sozialen Zusammenhalts (Artikel 3EUV)  
 
W e i s t  d a r a u f  h i n, dass die kommunalen Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge 
ein wesentliches Element zur Erfüllung dieser Verpflichtung sind 
 
F o r d e r t, die Kommission auf, im Rahmen der Verhandlungen über ein Transatlantisches  
Handels und Investitionsabkommen (TTIP) die kommunale Organisationsfreiheit bei der Da-
seinsvorsorge zu gewährleisten.  
 
B e g r ü ß t den Vorschlag der EU-Kommission zur Neuregelung der Schiedsgerichtsbarkeit 
in Streitigkeiten zwischen Investoren und dem Staat (ISDS), der geeignet ist diese Verfahren 
an rechtstaatlichen Grundsätzen auszurichten und sie transparent zu machen  
 
B e g r ü ß t die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8.7.2015 zu TTIP, in der 
das Parlament die zentralen kommunalen Positionen zur Daseinsvorsorge, zur Sicherung der 
EU-Regelung der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen und zum Umwelt- und 
Verbraucherschutz unterstützt      
 
 
IV. …in dem die Kommunen und ihre Bürgerinnen und Bürger aktiv mitwirken 
 
Die Deutsche Sektion des RGRE: 
 
V e r w e i s t auf den Beitrag der kommunalen und bürgerschaftlichen Begegnungen zur In-
tegration Europas im Rahmen von kommunalen Partnerschaften 
 
E r a c h t e t diesen Beitrag vor dem Hintergrund der Krise der Europäischen Union als nach 
wie vor zeitgemäß und notwendig, um den allgegenwärtigen europäischen Fliehkräften ent-
gegenzuwirken 
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H ä l t  in diesem  Zusammenhang alle Bemühungen zum Erlernen der Sprache des Nachbarn 
für sinnvoll, da sie helfen das Miteinander noch intensiver zu gestalten 
 
Ist deshalb beispielsweise in höchstem Maße irritiert über das Vorhaben der französischen 
Regierung im Zuge einer Reform des Schulsystems das Deutschangebot  im Rahmen von bi-
lingualen Klassen an den Mittelschulen  (Collèges) abzuschaffen  und f o r d e r t daher, das 
Reformvorhaben in diesem Bereich zu überdenken.      
 
 


